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Anfrage 

der Abgeordneten DR. STIX, FETER, DR. FRISGffiNSGILAGER 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kuns t 

betreffend Ausschreibung einer DirektorsteIle 

In einer arn 22. Dezember 1979 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst veröffentlichten Stellen

ausschreibung - betreffend die DirektorsteIle am Bundesrealgyrnnasium 

Innsbruck - wurde für die Einbringung der Bel\erblmgsgesuche eine Frist 

bis 10. Jänner 1980 gesetzt. Diese Vorgangsweise steht in eindeutigem 

Widerspruch zum Ausschreibungsgesetz, nach welchem (§ 2 Abs. 4) für die 

Überreichung der Bewerbungsgesuche eine Frist zu setzen ist, "die nicht 

weniger als 1 Mbnat betragen dar~'. 

Hinzu konnnt, daß das Erscheinen der gegens tändlichen Ausschreibung mit dem 

letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, einem Samstag, zusammenfiel, 

sodaß eine rechtzeitige Unterrichtung potentieller Bewerber auch noch eine 

weitere Beeinträchtigung erfuhr, zumal die Samstag-Ausgabe der Wiener Zeitung 

in Westösterreich häufig erst am Montag ausgetragen wird. 

Ein Protest von seiten des Verbandes der Professoren Österreichs, Landes

verband Tirol, wurde vom Landesschulrat für Tirol nach vorliegenden Infor

mationen mit der Feststellung beantwortet, daß eine neuerliche Ausschreibung, 

wie sie von dieser Standesvertretung gefordert worden ",ar, vom Bundes

ministerium für Unterricht und Kuns t nicht beabsichtigt sei. 

Angesichts des hier geschilderten Sachverhaltes richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst die 

Anfrage: 

1. Wie nehmen Sie zu der Tatsache Stellung, daß die Fristsetzung in der 

bewußten Ausschreibung gesetzwidrig war? 

- 2 -

394/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

2. Warum ~~rde der Forderung der Standesvertretung nach einer neuerlichen 

Ausschreibung nicht Rec1mung getragen? 

3. Welchen Standpunkt vertreten Sie in bezug auf den grundsätzlichen 

Aspekt dieser Vorgangsweise Ihres Ressorts? 
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